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1.  Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der Be-

schlussfähigkeit 
 Protokoll: 

Der Ausschussvorsitzende, Herr Rainer Schmitz, begrüßte die Ausschussmitglieder, die 
Gäste und die Verwaltung. Gegen die Feststellung von Herrn Schmitz, dass die Einla-
dung form- und fristgerecht erfolgt und dass der Ausschuss beschlussfähig sei, erhob 
sich kein Widerspruch. 
Herr Schmitz dankte der Verwaltung für die ausführlichen Beratungsunterlagen. 
 
Frau Dr. Linde Becker und Herr Markus Schumacher wurden als sachkundige Bürger 
verpflichtet. 
 
 
 
 
  

2.  Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 
  

 
 
 
  

2.1.  Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA): Sachstandsbericht 
Vorlage: 40/0668/XVI/2015 

 Protokoll: 

Ergänzend zur Vorlage führte Frau Trampen aus, dass zwischenzeitlich an sechs Schu-
len Potenzialanalysen umgesetzt worden seien und eine noch ausstehe. Alle notwendi-
gen Plätze für die Berufsfelderkundung seien akquiriert worden, wobei es einen Unter-
schied zwischen KAoA und KAoA-BOP gebe. Der Unterschied bestehe darin, dass im 
Rahmen von KAoA die Berufsfelderkundung in der Wirtschaft und sie bei KAoA-BOP 
trägergeschützt durchgeführt werde.  
 
Herr Lonnes ergänzte im Hinblick auf die Anfrage aus dem letzten Schulausschuss, 
dass für die Potenzialanalyse sowohl lokale als auch regionale Anbieter zum Zuge ge-
kommen seien, wobei die Schulen sich mit der Qualität insgesamt sehr zufrieden zeig-
ten, lediglich zu einem regionalen Anbieter hätten sie sich nicht zufrieden geäußert.  
 
Auf die Frage von Frau Küpper nach dem Personal in der kommunalen Koordinierung 
führte Herr Lonnes aus, die Leitung der Kommunalen Koordinierung werde durch Frau 
Trampen ausgeführt, es gebe eine weitere besetzte Sekretariatsstelle mit 30 Wochen-
stunden und zur Zeit eine freie Sachbearbeiterstelle, die jedoch im Sommer mit einem 
Inspektor/einer Inspektorin besetzt werden solle. 
 
 

4/24



Niederschrift über die 3. Sitzung des Schulausschusses am 01.06.2015 Seite 5 von 15 
-öffentlicher Teil- 

 
SchuA/20150601/Ö2.1 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

  
2.2.  Produktionsschulen im Rahmen des SGB VIII 

Vorlage: 40/0645/XVI/2015 
 Protokoll: 

Herr Lonnes erläuterte, der Tagesordnungspunkt werde auch im nächsten Kreistag 
behandelt. Bisher sei in Nordrhein-Westfalen das Werkstattjahr zur Erlangung der 
Ausbildungsreife erfolgreich durchgeführt worden. Nunmehr werde seitens des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom Werkstattjahr auf Produktionsschulen umgestellt, die aus 
unterschiedlichen Rechtskreisen, nämlich dem SGB II, dem SGB III und dem SGB VIII 
mit finanziert würden. Den Jugendämtern sei die Möglichkeit der Produktionsschule als 
Förderangebot nach § 13 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nicht ausreichend be-
kannt gewesen, es gebe aber eine hohe Nachfrage in den Schulen. Aus diesem Grund 
schlage die Verwaltung vor, einmalig Mittel aus dem Kreishaushalt zur Einrichtung von 
Plätzen für eine Produktionsschule vorzusehen. Zur Klarstellung sollte die Beschluss-
empfehlung in Punkt 3 wie folgt geändert werden: 
„Im Schuljahr 2016/17 werden die Haushaltsmittel für den Rechtskreis SGB VIII nicht 
über die allgemeine Kreisumlage zur Verfügung gestellt.“ 
 
Frau Küpper führte aus, bisher habe das Werkstattjahr erfolgreich durch das Kolping-
Bildungswerk und das Berufsförderungszentrum Schlicherum  durchgeführt werden 
können und fragte nach, ob diese ebenfalls die Maßnahme Produktionsschule durch-
führen sollten. Dies wurde von Herrn Lonnes bejaht und ausgeführt, dass auch der 
AWO-Berufshilfe ein entsprechendes Angebot gemacht worden sei, welches diese je-
doch aus zeitgründen habe ablehnen müssen. 
 
Auf die Frage von Frau Kühl nach der Einbringung von Mitteln durch die örtlichen Ju-
gendämter, erläuterte Herr Lonnes, dass § 13 SGB VIII für die Jugendämter vorsehe, 
den Übergang Schule – Beruf zu begleiten. Der Vorschlag, Produktionsschulplätze sei-
tens des Kreises einzurichten, gelte lediglich für das Schuljahr 2015/2016, da der Kreis 
nicht dauerhaft in die Finanzierung der Jugendämter eingreifen könne. Das Jugendamt 
des Rhein-Kreises Neuss berate aber derzeit, wie eine Förderung ab dem Schuljahr 
2016/2017 aussehen könne. 
 
Zur Frage von Herrn Demmer nach der Finanzierung führte Herr Lonnes aus, dass die 
Mittel im Haushalt 2015 zur Verfügung stünden und für 2016 eine Etatisierung separat 
vorgesehen werde. 
 
Der Schulausschuss fasste einstimmig den folgenden Beschluss: 
 
SchuA/20150601/Ö2.2 
Beschluss: 

Der Schulausschuss empfiehlt dem Kreistag: 

1. Der Kreistag begrüßt die Bereitstellung von 36 Plätzen im Rahmen des Pro-
gramms „Produktionsschule“. 
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2. Zur Finanzierung der Plätze im Haushaltsjahr 2015 wird eine außerplanmäßige 
Anforderung/Auszahlung gem. § 83 GO bewilligt. Die Deckungsmittel werden 
bereit gestellt aus verfügbaren Mitteln der Produkte 1.100.050.331.010 (33.333 
€) und 1.100.030.242.010 (9.867 €). 

3. Im Schuljahr 2016/2017 werden die Haushaltsmittel für den Rechtskreis SGB 
VIII nicht über die allgemeine Kreisumlage zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
  

3.  Berufliche Bildung und Hochschule im Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 
 
  

3.1.  Berufliche Bildung und Hochschule im Rhein-Kreis Neuss: Bericht zum 
Wirtschaftsförderungskonzept des Rhein-Kreises Neuss 
Vorlage: 40/0662/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes fasste die Kernaussagen des vorliegenden Berichtes zusammen. In Ab-
stimmung mit den Schulleitern der Berufskollegs solle die Schwerpunktbildung fortge-
schrieben werden. Ziel sei es, für die Berufskollegs im Teilzeit- und im Vollzeitbereich 
Kernprofile herauszuarbeiten und diese zu stärken. Gemeinsam mit der IHK und der 
Kreishandwerkerschaft solle ein Marketingkonzept entwickelt werden, um die unter-
schiedlichen Zielgruppen (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte) auf die Chan-
cen der beruflichen Bildung aufmerksam zu machen. Studienabbrecher sollen An-
schlussperspektiven erhalten. Für berufsschulpflichtige Flüchtlinge sei am BBZ Greven-
broich eine Seiteneinsteigerklasse gebildet worden. Im Schuljahr 2015/2016 sei eine 
Seiteneinsteigerklasse am BBZ Neuss-Weingartstraße vorgesehen. Die Jugendlichen in 
der Seiteneinsteigerklasse zeigten eine hohe Leistungsmotivation. Aussagen zur El-
ternarbeit, nach der Frau Küpper gefragt hatte, seien derzeit noch nicht möglich, da 
die Seiteneinsteigerklasse erst seit zwei Wochen bestehe. 
 
Frau Roth-Junkermann erläuterte die Lehrersituation für die Seiteneinsteigerklassen an 
den Berufskollegs. Auf Anfrage von Frau Kühl wies Frau Roth-Junkermann darauf hin, 
dass für die jugendlichen Seiteneinsteiger die Sprachförderung als erster Schritt zur 
Integration im Vordergrund stehe. 
 
Frau Wienands begrüßte das geplante Marketingkonzept für die berufliche Bildung, da 
die von der Landesregierung favorisierte akademische Bildung nicht für alle Jugendli-
chen das Richtige sei. Herr Fischer hob die Bedeutung der vorgesehenen Angebote für 
Studienabbrecher hervor. 
 
SchuA/20150601/Ö3.1 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
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3.2.  Berufliche Bildung und Hochschule im Rhein-Kreis Neuss: Initiative 
zur Errichtung einer staatlichen Hochschule im Rhein-Kreis Neuss 
Vorlage: 40/0663/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes verwies auf die Initiative des Landtagsabgeordneten Hans Christian Mar-
kert zur Errichtung einer staatlichen Hochschule im Rhein-Kreis Neuss. Die Verwaltung 
befürworte jede Initiative, um eine staatliche Hochschule im Rhein-Kreis Neuss zu 
etablieren. Die Antwort von Ministerin Schulze auf ein entsprechendes Schreiben des 
Landrates zeige allerdings, dass die Erfolgsaussichten für eine staatliche Hochschule 
im Kreis derzeit gering seien. Gleichwohl werde sich die Verwaltung weiterhin für den 
Rhein-Kreis Neuss als Standort einer staatlichen Hochschule einsetzen. Hierzu sei ein 
abgestimmtes Konzept aller politischen Kräfte erforderlich. 
 
Weiterhin erklärte Herr Lonnes, dass eine staatliche Hochschule nicht einen erfolgrei-
chen Strukturwandel ersetzen könne, bei dem möglicher Weise ca. 4.500 Arbeitsplätze 
im Tagebau gefährdet sein könnten. Allerdings sei eine Fachhochschule immer auch 
ein Weg, einen Strukturwandel zu unterstützen. 
 
Herr Demmer erwiderte, nach seiner Einschätzung befinde sich die politische Konkur-
renz von Herrn Markert bereits im „Wahlkampfmodus“. Er erinnerte daran, dass über 
die Standorte neuer staatlicher Hochschulen im Jahr 2009 eine CDU/FDP-
Landesregierung entschieden habe. Aktuell gehe es auch um Dependancen bestehen-
der staatlicher Hochschulen. Sich hier für den Rhein-Kreis Neuss einzusetzen, sei eine 
gemeinsame Aufgabe. 
 
Frau Wienands und Herr Schumacher wiesen darauf hin, dass sich die politisch Ver-
antwortlichen  im Rhein-Kreis Neuss schon lange für eine staatliche Hochschule im 
Kreisgebiet einsetzen. 
 
SchuA/20150601/Ö3.2 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
  

4.  Errichtung und Änderung von Bildungsgängen an den Berufskollegs 
des Rhein-Kreises Neuss 

  
 
 
  

4.1.  Berufliches Gymnasium für Gesundheit (Antrag der SPD-
Kreistagsfraktion) 
Vorlage: 40/0664/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes bat alle politisch Verantwortlichen, sich für die baldige Errichtung eines 
Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit am BBZ Neuss-Weingartstraße einzusetzen. 
 
Herr Demmer versicherte, er unterstütze die Errichtung dieses Bildungsgangs. Die vom 
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Land vorgesehene Evaluationszeit von fünf Jahren halte er allerdings nicht für zu lang. 
 
SchuA/20150601/Ö4.1 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
  

4.2.  Sachstandsbericht zu bisher beantragten Bildungsgängen 
Vorlage: 40/0665/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes verwies auf die Vorlage. 
 
SchuA/20150601/Ö4.2 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
  

4.3.  Errichtung neuer Bildungsgänge am BBZ Grevenbroich 
Vorlage: 40/0659/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes kündigte an, dass in der nächsten Sitzung des Schulausschusses auch 
Anträge auf Errichtung neuer Bildungsgänge an anderen Berufskollegs vorgelegt wür-
den. Nach vorheriger Beratung im Berufsschulbeirat sei vorgesehen, alle Anträge ge-
bündelt im Dezember 2015 in den Kreistag einzubringen. 
 
Auf die Frage von Herrn Demmer nach dem Ziel des Beruflichen Gymnasiums für Er-
ziehung und Soziales erklärte Herr Lonnes, der Bildungsgang trage den gewachsenen 
Anforderungen an den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher Rechnung. Insbesondere 
für die Leitungen der Kindertagesstätten sei eine akademische Bildung zukünftig von 
Vorteil. Darüber hinaus biete der Bildungsgang die Möglichkeit, das Abitur nachzuho-
len, auch wenn anschließend kein Studium geplant sei. 
 
Der Leiter des BBZ Grevenbroich, Herr Dr. Kazmierczak, ergänzte, es zeichne die Be-
rufskollegs aus, dass sie sowohl auf eine Berufsausbildung als auch auf ein Studium 
vorbereiteten. 
 
Frau Küpper sah in dem geplanten Bildungsgang die Chance, den Beruf des Erzie-
hers/der Erzieherin aufzuwerten und auch für Männer attraktiver zu machen. 
 
SchuA/20150601/Ö4.3 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
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5.  Beschulung von Seiteneinsteigern im Rhein-Kreis Neuss (Nachgang 

zum Bericht des Schulamtes für den Rhein-Kreis Neuss im Schulaus-
schuss am 23.02.2015) 
Vorlage: 40/0666/XVI/2015 

 Protokoll: 

Frau Roth-Junkermann verwies als zuständige Schulaufsichtsbeamtin auf die Sitzungs-
vorlage und darauf, dass sich die Zahlen stetig veränderten. Zum Stand heute seien 
522 Schüler und Schülerinnen vermittelt, dies bedeutet ca. 120 mehr als im letzten 
Jahr. Der Rhein-Kreis Neuss erhalte zwei zusätzliche Stellen im Bereich Grundschule, 
eine für Grevenbroich und eine für Neuss. Außerdem werde es zwei Stellen im Bereich 
Realschule geben, wovon eine in Meerbusch-Osterath bereits besetzt sei und eine in 
Korschenbroich noch besetzt werde. Durch den Wegfall der Hauptschulen seien Eng-
pässe bei der Versorgung der Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen aufgetreten, 
da eine Verlagerung der Stellen an die anderen Schulen der Sekundarstufe I erfolgen 
müsse. 
 
Auf der Warteliste gebe es zurzeit sieben Schülerinnen und Schüler in Grevenbroich 
und zwei in Kaarst. Nach den Vorgaben des Landes habe sich die Schüler-Lehrer-
Situation für Seiteneinsteigerklassen verändert, was oftmals eine große Belastung für 
die Schulen sowie Lehrer und Lehrerinnen darstelle. Herr Lonnes ergänzte, der Landrat 
habe sich schriftlich an Frau Ministerin Löhrmann gewandt, mit der Bitte, alle Möglich-
keiten, auch den Einsatz der freiwerdenden Hauptschullehrer und -lehrerinnen auszu-
schöpfen, um die Beschulung der Seiteneinsteiger sicherzustellen. 
 
Herr Demmer erläuterte, der Landtag habe trotz der bestehenden Schuldenbremse 
neue Lehrerstellen zur Verfügung gestellt. Der Leerlauf der Ausschreibung am BBZ 
Weingartstraße erstaune ihn, da nach seiner Erfahrung viele Deutschlehrer und -
lehrerinnen die Zusatzqualifikation DAZ/DAF erwerben würden. 
 
Frau Roth-Junkermann verneinte dies nach ihren Erfahrungen und gab an, erst seit 
dem die Qualifikationsvorgabe aufgeweicht worden sei, gebe es mehr Bewerbungen. 
In einer nachfolgenden Diskussion an der sich Frau Wienands, Frau Küpper und Frau 
Roth-Junkermann beteiligten, wurde die Frage thematisiert, welche Voraussetzungen 
als Qualifikation für den Einsatz in sogenannten Seiteneinsteigerklassen gefordert wer-
den müssten. 
 
Herr Lonnes erklärte auf Frage von Frau Kühl, dass die Kinder in der Flüchtlingseinrich-
tung St. Alexius in Neuss nicht der Schulpflicht unterliegen, dennoch eine Beschulung 
vor Ort wünschenswert wäre. 
 
 
SchuA/20150601/Ö5 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
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6.  Sachstand Inklusion 
  

 
 
 
  

6.1.  Sachstand Inklusion: Kreisentwicklungskonzept 
Vorlage: 40/0667/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes erinnerte an den Beschluss des Kreistages von März 2014, in dem dieser 
dem Kreisentwicklungskonzept Inklusion von Menschen mit Behinderung zugestimmt 
habe. Er verwies auf die Übersicht der Maßnahmen und Planungen, die der Einladung 
beigefügt war. Im Folgenden ging er auf den Forderungskatalog der Initiative gemein-
sam Leben und Lernen e. V. (igll) ein, der als Tischvorlage auslag (Anlage 1). 
 
Zu den Forderungen des Vereins nahm Herr Lonnes wie folgt Stellung: 
 

1. Offenlegung 

Da der Haushalt und die Jahresrechnung des Kreises offengelegt würden, bestün-
den keine Bedenken, auch über die Verwendung der Inklusionspauschale zu be-
richten. 

2. Ausschließliche Mittelverwendung für die Regelschule 

Eine so weit gehende Einschränkung habe der Gesetzgeber im Gesetz zur Förde-
rung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion nicht vorgenommen. 

Mit dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische In-
klusion komme das Land NRW seiner Verpflichtung nach, Städte, Gemeinden und 
Kreise bei der Übernahme einer neuen Aufgabe angemessen finanziell auszustat-
ten. Mit der Inklusionspauschale wolle der Gesetzgeber die Unterstützung der 
Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal der Kommunen 
mit finanzieren, soweit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller Ansprüche 
der Eingliederungshilfe dienen. Diese beispielhafte Aufzählung des Gesetzgebers 
schließe die Verwendung jedoch ausschließlich für Eingliederungshilfe, nicht aber 
für die Verwendung zur Finanzierung aller Mehrbelastungen des Kreises, auch der-
jenigen, die an den Förderschulen entstehen könnten, aus. 

3. Erarbeitung von Standards 

Für den Einsatz von Inklusionshelferinnen und –helfern beständen Standards, die 
sich aus den allgemeinen Gesetzen ergäben. Insbesondere würden die Regeln des 
Mindestlohns und das Verbot von Kettenarbeitsverträgen gelten. Darüber hinaus 
könne es nicht Aufgabe des Kreises sein, den Anstellungsträgern der Inklusionshel-
ferinnen und –helfern, dies seien in der Regel die Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege, Vorschriften für die Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse zu machen. 

Notwendig sei jedoch bei dem Abschluss von Leistungsverträgen mit den Trägern 
eine klare Aufgabenbeschreibung vorzunehmen, um zu bestimmen, welche Dienst-
leistung von den Trägern zur Erbringung der Inklusionshilfe erwartet werde. 

4. Fortbildungsmaßnahmen 

Eine Fortbildung der Inklusionshelferinnen und -helfer wäre unabhängig von ihrem 
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Einsatzort wünschenswert, hierzu sei dem Rhein-Kreis Neuss ein Antrag der KAG 
für Familienbildung (Edith Stein Haus) zugegangen. Über diesen Antrag werde der 
Kreis entscheiden. 

5. Einsatz von Inklusionshelferinnen und –helfern im Offenen Ganztag 

Der Einsatz von Inklusionshelferinnen und –helfern sei eine Maßnahme der Sozial- 
oder Jugendhilfe, die über die Sozialämter des Rhein-Kreis Neuss und der Stadt 
Neuss sowie die sechs Jugendämter im Kreis gewährt würde. Insbesondere im Be-
reich der Sozialhilfe im Rhein-Kreis Neuss werde die Eingliederung streng auf den 
Schulunterricht bezogen, nicht jedoch auf begleitende schulische Veranstaltungen. 

 
Frau Kühl beantragte, die Individualbebetreuerinnen und -betreuer in offenen Ganz-
tagsschulen künftig aus der Eingliederungshilfe zu finanzieren. Darüber hinaus bean-
tragte sie, den Vertretern von igll Rederecht im Schulausschuss einzuräumen. 
 
Zur Frage des Rederechts äußerten sich Frau Kühl, Herr Ramakers und Herr Lonnes. 
Herr Lonnes verwies auf die einschlägigen Bestimmungen der Kreisordnung (§ 41 Abs. 
5 S. 6 Kreisordnung NW). Nach dieser Vorschrift könnten Ausschüsse „Sachverständi-
ge“ zu den Beratungen hinzuziehen. Dies erfordere nach der Kommentierung zum 
wortgleichen § 58 GO allerdings einen „Beschluss des Ausschusses in einer der Hinzu-
ziehung vorausgehenden Sitzung, um sowohl den Ausschussmitgliedern als auch den 
anzuhörenden Personen eine angemessene Vorbereitung zu ermöglichen“ (Rehn-
Cronauge-von Lennep-Knirsch, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, 3. Aufl. Stand 
Juli 2013, § 58 Nr. 4) (Anlage 2).  
 
Die Beteiligten verständigten sich schließlich darauf, die igll-Vertreter in einer durch 
Frau Wienands angeregten Sondersitzung unter Beteiligung von Schulausschuss, Sozi-
alausschuss und Personalausschuss zu Wort kommen zu lassen. Herr Schmitz regte 
an, zusätzlich den Jugendhilfeausschuss an der Sondersitzung  zu beteiligen. 
 
Herr Demmer kündigte an, dass er im Ältestenrat über den Zeitpunkt des notwendigen 
Beschlusses auch unter Berücksichtigung der Praxis in den Ausschüssen der Städte 
und Gemeinden eine Abstimmung herbeiführen wolle. 
 
Frau Kühl zog daraufhin ihre Anträge zurück. Der Schulausschuss fasste einstimmig 
den folgenden Beschluss: 
 
 
SchuA/20150601/Ö6.1 
Beschluss: 

1. Der Schulausschuss empfiehlt eine gemeinsame Sondersitzung von Schulaus-
schuss, Sozialausschuss, Personalausschuss und Jugendhilfeausschuss zum Thema 
Inklusion noch vor dem Termin des nächsten Schulausschusses. 

2. Vertreter der Initiative gemeinsam Leben und Lernen (igll) sollen in dieser Sitzung 
Rederecht erhalten. 

3. Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
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6.2.  Inklusionsbüro 
Vorlage: 40/0669/XVI/2015 

 Protokoll: 

Die Zielvorstellung des Kreisentwicklungskonzepts Inklusion „Ausbau der Koordinie-
rungsstelle des Schulamtes für den Rhein-Kreis Neuss“ wurde von Herrn Mayer, dem 
Sprecher der Schulaufsicht, erläutert. Er nannte die personellen, räumlichen und finan-
ziellen Voraussetzungen für die baldige Arbeitsaufnahme der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen. 
 
Der Anregung von Frau Kühl und Herrn Schmitz nach Beteiligung weiterer Partner 
wollte Herr Lonnes gerne folgen. Elternvertreter von Schülerinnen und Schülern mit 
Unterstützungsbedarf seien bereits in einem Steuergremium des Inklusionsbüros mit 
einbezogen. Das Büro bleibe eine Einrichtung des Schulamtes für den Rhein-Kreis 
Neuss mit einem schulischen Aufgabenprofil, auch wenn es personell verstärkt und 
inhaltlich breiter aufgestellt werde. Ein Ausbau dieser Einrichtung zu einem allgemei-
nen Inklusionsbüro für den Rhein-Kreis Neuss sei nicht beabsichtigt, da die Inklusion 
in der Kreisverwaltung aufgrund ihrer Bedeutung als Querschnittsaufgabe für alle De-
zernate und Fachämter und damit für die gesamte Verwaltung zu betrachten sei. 
 
 
SchuA/20150601/Ö6.2 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
  

6.3.  Inklusives Bildungsangebot am BBZ Neuss-Hammfeld in Kooperation 
mit der Schule am Nordpark 
Vorlage: 40/0670/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes verwies auf die Vorlage. Hinsichtlich der Ausführungen des Vereins igll 
erklärte er, dass die Zuweisung der erforderlichen Förderschullehrer für die Bezirksre-
gierung sehr schwierig gewesen sei. Die Kreisverwaltung strebe gemeinsam mit den 
Schulleitern an, zukünftig weitere Bildungsmöglichkeiten einzurichten, sobald die Be-
reitstellung der erforderlichen Lehrerkapazitäten sicher gestellt werden könne. 
 
SchuA/20150601/Ö6.3 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
  

7.  Fortschreibung des Berichts über die Entwicklung der Förderschulen 
im Rhein-Kreis Neuss 
Vorlage: 40/0671/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes fasste die Kernaussagen des Berichtes kurz zusammen. Zu den einzelnen 
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Unterstützungsbedarfen teilte er mit, dass die Schülerzahl an den Förderschulen im 
Bereich geistige Entwicklung stabil geblieben sei. Der Höhepunkt der Schülerzahlen im 
Bereich Emotionale und soziale Entwicklung scheine überschritten. Im Bereich Sprache 
stabilisierten sich die Schülerzahlen ebenfalls, während im Bereich Lernen stark rück-
läufige Tendenzen sichtbar seien. 
 
Im Einzugsgebiet des Landschaftsverbandes Rheinland sei in den letzten beiden Jah-
ren die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die aus dem Kreisgebiet kämen, relativ 
konstant. Die Anzahl der Empfänger von Integrationshilfe und die Höhe der Leistun-
gen, insbesondere im Bereich des SGB XII – Sozialhilfe – sei weiterhin stark angestie-
gen. 
 
Schließlich wies Herr Lonnes darauf hin, dass trotz Neufassung von § 19 Abs. 5 – 7 
Schulgesetz NRW, wonach die Schule einen Antrag auf sonderpädagogische Förderung 
in der Regel erst nach dem Ablauf des zweiten Schuljahres stellen könne, die Zahl der 
Anträge auf Überprüfung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs weiterhin 
konstant bei rund 600 im Jahr lägen. Diese Anträge werden nunmehr von den Eltern 
gestellt. 
 
 
SchuA/20150601/Ö7 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
  

8.  Entwicklung der Martinusschule in Kaarst 
Vorlage: 40/0672/XVI/2015 

 Protokoll: 

Herr Lonnes erläuterte, dass Frau Servos im Kreistag bei der Entscheidung der Über-
nahme der Trägerschaft durch den Rhein-Kreis Neus den Wunsch geäußert habe, nach 
einem Jahr einen Situationsbericht zur erhalten. 
 
Herr Rosellen regte an, einen gleichen Bericht auch ein Jahr nach Übernahme der 
Schule am Chorbusch vorzulegen. Dies wurde seitens Herrn Lonnes zugesagt. 
 
 
SchuA/20150601/Ö8 
Beschluss: 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
  

9.  Mitteilungen 
 Protokoll: 

Herr Lonnes teilte Folgendes mit: 
 

 Das Schulministerium hat den Landtag und die Presse aus seiner Sicht über 
den Stand der Evaluation des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes informiert. Von 
der Geschäftsstelle des Landkreistages NRW wird die Einschätzung des Ministe-
riums, dass die Zuweisungen des Landes an die Kommunen zur Umsetzung der 
schulischen Inklusion auskömmlich seien, nicht geteilt. 
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 Bei dem bundesweiten Wettbewerb „Informatik-Biber“ haben die teilnehmen 
Schülerinnen und Schüler des BBZ Neuss-Hammfeld erfolgreich abgeschnitten. 

 
 Das BBZ Dormagen hat sich im April am „Tag der Logistik“, den der Arbeits-

kreis Logistik der Mittelstandsvereinigung MIT im ehemaligen Güterbahnhof 
Gare du Neuss veranstaltet hat, beteiligt. Mehr als 20 Aussteller haben rund 
130 Berufe der Logistikbranche vorgestellt. 

 
 Das BBZ Neuss-Weingartstraße wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf für 

seine Schulpartnerschaft mit einer Schule in Wuxi (China) ausgezeichnet. 
 

 Auf dem 6. Europatag des BBZ Neuss-Weingartstraße wurde ein Kooperations-
vertrag zwischen dem Berufskolleg und dem ROC Nimwegen, einer berufsbil-
denden Schule aus den Niederlanden, unterzeichnet. 

 
 Das Medienzentrum des Rhein-Kreises Neuss lädt für den 11.06.2015 Lehrkräf-

te und alle, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zu der Infor-
mationsveranstaltung „Alles net(t) im Web? Sexualisierte Webinhalte in der Le-
benswelt der Jugendlichen“ ein. Ende Mai fand im Medienzentrum eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema Medienabhängigkeit statt. 

 
 Das BBZ Neuss-Hammfeld und die Schule am Nordpark haben eine Kooperati-

onsvereinbarung geschlossen. Sie sieht die Einrichtung eines inklusiven Bil-
dungsangebotes „Hausmeisterassistent/Hausmeisterassistentin“ am BBZ Neuss-
Hammfeld vor (s. auch TOP 6.3). 

 
 Beim diesjährigen Wettbewerb „Jugend forscht“ erzielten Schülerinnen und 

Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss zwei zweite Plätze, einen dritten Platz und 
einen zweiten Sonderpreis. 

 
 Die 96 Jahre alte Holocaust-Überlebende Betty Bausch besuchte das BBZ 

Neuss-Weingartstraße und erzählte den Jugendlichen von ihren Erlebnissen als 
Jüdin während der nationalsozialistischen Verfolgung in den Niederlanden. 

 
 Die neue Leiterin der städtischen Dreikönigenschule, Sandra Marott, hat ihr 

Amt angetreten. Sie tritt die Nachfolge von Herrn Dr. Bernhard Pick an. Die 
Dreikönigenschule ist seit 2012 im BBZ Neuss-Hammfeld untergebracht. 

 
 Herr Landrat Petrauschke und Herr Kreisdirektor Brügge informierten sich im 

Ausbildungszentrum von RWE in Gustorf über den Stand der gewerblich-
technischen Ausbildung bei RWE und sagten ihre Unterstützung zu. 

 
 Im Schuljahr 2015/2016 werden an den Förderschulen des Kreises neun Stellen 

für das Freiwillige Soziale Jahr angeboten. Einige Stellen sind noch frei. 
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10.  Anfragen 
 Protokoll: 

Es gab keine Anfragen. 
 
 
 
 
  

 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss der Vorsitzende Rainer Schmitz um 19:10 
Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung. 
 
 
 

                                                      
 
Rainer Schmitz    Karl-Heinz Isenbeck 
Vorsitzender    Schriftführer 
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